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EG Diez-Limburg 
Am Hallenbad 4 
65582 Diez 
 
Geschäftsstelle 
Im Nebenroth 4 

56459 Bellingen 
vorstand@egdl.de 
 

Kommunikation 
Email vorstand@egdl.de 
Telefon: 02663 969664 
 
Vereinsregister: 
Amtsgericht Montabaur 
VR. Nr.: 21279 
 
 

Bankverbindung: 
EGDL e.V 

Seniorenabteilung 

IBAN: DE 68 5115 0018 0000 0279 53 

Jugendabteilung 
IBAN: DE 46 5115 0018 0000 0279 61 
Kreissparkasse Limburg  
BIC: HELADEF1LIM 

 
1. Vorsitzender: Steffen Krüger – 2. Vorsitzender: Wilhelm Lotz - Kassenwart: Nicole Mehl –– Obmann: Marcus Mehl 

Beitragsordnung 
der Eissport Gemeinschaft Diez - Limburg e.V. 

 
Beitragsordnung laut Beschluss der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 23.6.2018. 
 

§1 
Über Höhe der Beiträge und der Umlagen entscheidet die jährliche Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag des Vorstandes. 
 

§2 
 (Aktive Mitglieder) 

1) Die Aufnahmegebühr für die Vereinsmitgliedschaft ist einmalig zu zahlen  

a) pro aktivem Mitglied in der Seniorenabteilung 50,-€  

b) pro aktivem Mitglied in der Jugendabteilung 25,- € 

2) Die Monatsbeiträge betragen ganzjährlich: 

a) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 40,- € (1. Kind) 

b) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 20,- € (weitere Kinder) 

c) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 55,- € 

d) Spieler in der Funktion als Torwart erhalten, auf Grund Ihrer erhöhten Ausrüstungs-

kosten, eine Ermäßigung von 50%. 

3) Der Beitrag ist monatlich, immer am fünfzehnten des Monats zu entrichten und erstreckt 

sich auf die Dauer der Vereinsmitgliedschaft. 

4) Mitglieder, die am Lastschrifteinzug teilnehmen, zahlen bei Nichteinlösung die anfallen-

den Kosten der Rücklastschrift 

5) Sonstige Zahlungen für Strafen usw. sind nicht in den monatlichen Beiträgen, auch nicht 

in der Vereinsaufnahmegebühr enthalten. Sie sind zusätzlich durch die aktiven Spieler zu 

entrichten. Sollte der Spieler dem nicht nachkommen so ist er bis zur Entrichtung des 

Fehlbetrages vom Spielbetrieb auszuschließen. Bei persönlichen Härtefällen entscheidet 

der Vorstand. 

6) Aktive Mitglieder die weniger als 12 Monate aus dem Verein ausgeschieden sind, müs-

sen die Beiträge für die Ruhezeit mit Ihrem ersten Monatsbeitrag nachzahlen. 

7) Aktive Mitglieder müssen je Geschäftsjahr 10 Stunden Arbeitseinsatz erbringen. Mögli-

che Arbeitseinsätze werden vom Vorstand definiert und ausgehängt. Die Erbringung des 

Arbeitseinsatzes muss mit dem Vorstand vereinbart werden. Erbrachte Arbeitseinsätze 

werden vom Vorstand bestätigt. 
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§3 
(Passive Mitglieder) 

1) Die Jahresbeiträge beträgt ganzjährig: 
a) Je Mitglied 60, - € 
b) Für Familien 100,- € 
c) Passive Mitglieder, die am Training teilnehmen möchten zahlen eine Eisbeteiligung 

von 10,-€ je Trainingseinheit. 
d) Der Beitrag passiver Mitglieder wird jährlich durch einen Lastschrifteinzug abgebucht, 

alle anderen Gebühren sind vorab dem Kassenwart zu zahlen. 
 

§3 
(Gäste) 

 
Gäste, die am Training teilnehmen möchten zahlen eine Eisbeteiligung von 15,-€ je Trai-
ningseinheit. Das Entgelt ist vor der Trainingseinheit zu zahlen. 
 

§4 
(Fördermittel) 

1) Sollte ein Mitglied einen Sponsor/Spende von mindestens 500 Euro anwerben, dann be-

kommt das jeweilige Mitglied 10% der Summe bis auf den jeweiligen Jahresbeitrag ange-

rechnet, für die anfallende Laufzeit. Das Guthaben wird nicht in bar ausgezahlt! Das Gut-

haben wird erst angerechnet wenn die Sponsorensumme dem Vereinskonto gutgeschrie-

ben wurde. 

2) Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, sich einen Sponsor/Spender zu suchen, welcher den 

monatlichen Mitgliedsbeitrag bezahlt, solange gewährleistet wird, dass der Betrag fristge-

mäß überwiesen wird. 

 
§5 

Sollte ein Mitglied mit den Monatsbeiträgen säumig sein, so wird der Verein entsprechende 
Rechtsmittel einsetzen. 
 

§6 
Der Vorstand kann aktive Mitglieder zu Arbeitseinsätzen auffordern. 
Maximal ist deren Anzahl auf 10 Stunden / Geschäftsjahr beschränkt. 
Bei Familienmitgliedschaften erfolgt keine Addition der Arbeitsstunden je Familienmitglied. 
Nicht abgeleistete Arbeitsstunden werden zum Ende des Geschäftsjahres vom Mit-
gliedskonto eingezogen. 
Der Vorstand schreibt frühzeitig mögliche anerkannte Arbeitseinsätze aus und veröffentlicht 
diese am Vereinsaushang. 
Ein Vereinsmitglied hat selbst Sorge zu tragen, dass erbrachte Arbeitseinsätze dem Vor-
stand gemeldet werden. 
 

 


